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Allgemeiner Theil.

Zeitpunkt. Die Ausstellung findet statt von Sonnabend den 
30. Juni ^0 Uhr vormittags bis zum 2. Juli 7 Uhr abends.

Einlieferung. Die Einlieferung und Aufstellung der Thiere 
und Ausstellungsgegenstände muß am Freitag den 29- Zuni vor 
\2 Uhr mittags beendet sein; später eingelieferte Ausstellungsobjecte 
sThiere oder Sachen) werden zurückgewiesen. Um \2 Uhr beginnt 
die Expertise.

Eintrittspreise. Dem publicum ist der Besuch der Aus­
stellung am Freitag von 12 Uhr UUttags nur gegen Lösung von 
Dauerkarten à 2 Abl., welche auch für die folgenden 3 Tage gelten, 
gestattet; im Übrigen beträgt der preis für :

a) Tagesbillete, welche zu einem einmaligen ununterbrochenen 
Besuch der Ausstellung berechtigen: am Sonnabend à 65, am Sonntag 
à 20 und am Montag à 35 Aop.

b) Ainderbillete, welche zu einem einmaligen ununterbrochenen 
Besuch der Ausstellung berechtigen, an allen 3 Tagen à 12 Aop.

c) Dauerkarten, giltig von Sonnabend 10 Uhr morgens bis 
Ulontag 7 Uhr abends à 1 Rbl. 50 Aop.

Umfang. Die Ausstellung umfaßt: Thierschau, (und zwar 
Pferde, Rinder, Schafe, Schweine) landwirthschaftliche Maschinen und 
Geräthe, landwirthschaftliche Feldproducte, landwirthschaftliche Industrie-
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Erzeugnisse, lundwirthschciftliche Hilfsmittel, forstwirthschaftliche 
Maschinen, Geräthe unb Erzeugnisse, Hausindustrie und ländliches 
Gewerbe.

Anmeldung. Oie Aleldungen werden vom \. Ami bis zum 
1. Juni auf dem Ausftellunpsplatze entgegengenommen. Vom (. Juni 
(2 Uhr AUttags werden keine Meldungen mehr entgegengenommen. 
Pferbe, R inder, Schafe, Schweine haben unter Anwenbung bei­
burch bas Bureau zu beziehenben Anmelbe-Formulare stattzufinben. 
Pf erbe, Ainber, Schafe, Schweine fitib je auf gesonderten Formularen 
anzumelben. Oie im Formulare gestellten Fragen sinb leserlich unb 
beutlich zu beantworten. Thiere sEinzelthiere unb Eollectionen) können 
entweber zum Preisbewerb ober hors concours gemeldet werden. 
Thiere dürfen nur zum preisbewerb in einer Alasse gemeldet werden. 
Ist zu keiner Alasse auch nicht hors concours gemeldet, so werden 
die Thiere nach Ermessen der Preisrichter, refp. des Ausftellungs- 
Eomitö einer Alasse zugetheilt.

Meldungen lebloser Mbjecte erfolgen mündlich im Büreau 
ober brieflich ohne Anwenbung besonberer Formulare unter möglichst 
genauer Bezeichnung ber Gegenstänbe, ber ungefähren Angabe bes 
erforberlichen Raumes, bes Namens unb ber Abresfe bes Ausstellers.

Pferbe-Melbungen. pferbe sinb zu einer ber im programm 
näher bezeichneten Klaffen zu melben. Pferbe gemelbet zu einer ber 
Eollectionsklaffen in Gruppe 2, paare unb Viererzüge (Klaffen XVJ, 
XVII, XVIII) concurriren ipso jure auch in ben Klaffen für Zucht­
hengste (Kl. I refp. V) und Zuchtstuten (Al. Il refp. VI), falls fie 
die Loncurrenzbedingungen dieser Alassen erfüllen. Oie Nachkommen 
der Hengste refp. Stuten, gemeldet zu den Familienklaffen (Al. III, 
VII, VIII), concurriren ipso jure in ben A lassen XIII, XIV, XV, 
falls sie bie Loncurrenzbedingungen dieser Alassen erfüllen.

Rinder-, Schafe-, Sch weine-Me Id ungen. Rinder, Schafe 
unb Schweine bürfcn nur zu einer ber im Programm näher bezeich­
neten Alassen gemelbet werben. Rinber, Schafe unb Schweine gemelbet 
zu einer Lolletionsklasse (Zucht, Collection, Familie) concurriren nur 
in der Lollectionsklasse, zu welcher sie gemeldet sind, unb nicht mehr 
um bie für Einzelthiere ausgesetzten preise.
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Bestätigung. Das Bureau bestätigt den Empfang der Biel- 
dung, vorbehältlich der Prüfung durch den Konnte. Bei Einlieferung 
der Thiere ist die Bestätigung der Meldung vorzuweisen.

Auswechselung. Auswechselung gemeldeter Thiere innerhalb 
ein und derselben Klasse ist gestattet, falls dieselbe dem Bureau vor 
Aufstellung der Thiere angezeigt wird. Ein auf die Auswechselung 
bezüglicher Anschlag ist nach Beprüfung durch den Ko mite vom Aus­
steller am Stande des Thieres anzubringen.

Versicherung. Nur gegen Feuer können auf diesbezüglichen 
Bemerk des Ausstellers unter Angabe des Betrages der Versicherungs­
summe die Ausstellungsobjecte für Rechnung des Ausstellers versichert 
werden. Dem Anträge des Ausstellers auf Versicherung seiner (Objecte 
wird seitens des Komitee nur in dem Falle nachgekommen, wenn 
gleichzeitig mit der Meldung die Versicherungsprämie im Betrage von 
65 Kop. für (00 Rbl. eingesandt wird.

Verantwortung. Der ‘Konnte übernimmt keinerlei Verant­
wortung für etwa vorkommende Beschädigungen oder Verluste der 
Ausstellungsobjecte.

Untersuchung und Zurückweisung. Das Recht der Unter­
suchung auf den Gesundheitszustand der Thiere behält sich der Komi té 
vor. Kranke und mit Fehlern behaftete Thiere können vor und 
während der Ausstellung durch den Koniité vorn Platze entfernt 
werden. Der Konnte behält sich das Recht vor, die ihm für die 
Ausstellung ungeeignet erscheinenden Thiere und Objecte sowohl bei der 
Meldung als auch bei der Einlieferung zurückzuweisen. Die Preis­
richter sind berechtigt, über die Details der Meldung eine Tontrolle 
zu üben und für wissentlich falsche Angaben beim Komité den Aus­
schluß des betreffenden Ausstellers und seiner Objecte von der Aus­
stellung auf Grund eines die Motive enthaltenden Protocolles zu 
beantragen.

Aufsicht. Die Aufsicht auf dem Ausstellungsplatze wird von 
den Komile'gliedern, den Schauwarten uud den Ordnern, welchen 
Wächter unterstellt sind, ausgeübt; den Anordnungen des Aufsichts­
personals ist unweigerlich Folge zu leisten.

Standgeld. Das Standgeld ist vor Eröffnung der Ausstellung 
von den Ausstellerli dem Pflegepersonal einzuhändigen und wird diesem 
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durch die Achauwarte gleich nach Aufstellung der Thiere gegen Empfangs­
bescheinigung abgefragt. Das Standgeld beträgt:

A. Thiere:

0 für eine pferdelatere......................................... \ Rbl. 50 2(op.
2) „ „ Rinderlatere.............................. I „ - „
3) „ „ „ für Bauervieh, ausge­

stellt in Gruppe 5 . . — „ 50 „
„ einen Schafkoben.................................... l „ - „

5) „ „ Schweinekoben....................................\ „ 50 „
6) „ ein Vox (für Zuchthengste u. Zuchtstuten) 3 „ — „

B. Für leblose Ausstellungsobjecte unter Dach:

() pro (Quadrat-Fuß Tischfläche . (5 Aop.
2) „ „ wandfläche . (0 „
3) „ „ Bodenfläche . 5 „

von Alaschinen rc. wird, sofern sie im Freien oder eigenen 
povillons des Ausstellers ausgestellt werden, kein Standgeld erhoben, 
vorhandene Einrichtungen dürfen ohne Einwilligung des Aoniite nicht 
von den Ausstellern oder ihrem personal geändert werden.

Wartung. Für Wartung, pflege, Futter, Abräumung und 
Transport der Ausstellungsobjekte hat der Aussteller für seine Rosten 
und durch sein eigenes personal zu sorgen. Die Zahl des Personals 
ist, sofern es die Wartung der Thiere und Bedienung der Alaschinen 
betrifft, mit den Schauwarten zu vereinbaren, und erhält dieses Per­
sonal von den Schauwarten unentgeltlich sichtbar zu tragende Abzeichen, 
wer dieses Abzeichen verliert oder anderen Personen zur Benutzung 
übergiebt, muß ( Rbl. in die Ausstellungskasse zahlen.

Pfleger. Die Pfleger der Thiere dürfen von 9 Uhr morgens 
bis 7 Uhr abends während der Ausstellung den Ausstellungsplatz nicht 
verlassen; thun sie es in dieser Zeit, so werden sie nur gegen Lösung 
eines Tagesbillets wieder hereingelassen. Die Pfleger haben die Rei­
nigung und Beschickung der ihnen anvertrauten Thiere vor 7 Uhr 
morgens zu besorgen.

Futter. Alee, Heu, Streustroh, Hafer, Gerste und Hafermehl 
können zu festen preisen in bestimmten Stunden auf den: Ausstellungs­
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platze gekauft werden. Wasser wird umsonst geliefert. Jeder Aus­
steiler ist berechtigt, zum Gebrauch für seine Thiere Futter mitzubringen, 
doch darf er davon nicht auf deni Ausstellungsplatze verkaufen.

Vor führen. Das Vorführen eines jeden Thieres kann jeder­
zeit von den Aomitögliedern, Preisrichtern und Lchauwarten verlangt 
werden. Alle Stiere müssen mit Nasenringen versehen sein. Die Pferde 
werden täglich zu bestimmten Stunden vorgeritten, -gefahren oder 
-geführt und ist dabei die vom Schauwart festgesetzte Ordnung einzu­
halten. Alle mit I. und II. Preisen prämiirten Pferde und Rinder 
sind zwecks photographischer Aufnahme vorzuführen.

Thierärztliche Attestate. Lin Veterinair wird während der 
Ausstellung zugegen sein und am letzten Ausstellungstage in näher 
zu bestimmenden Stunden die für den Bahntransport erforderlichen 
thierärztlichen Attestate ausstellen; die Aosten derselben hat der Besteller 
zu tragen.

Verkauf. Für alle verkäuflichen Thiere sowohl, als auch leb­
losen Ausstellungsobjecte ist der Verkaufspreis bei der Weld un g 
unbedingt anzugeben und darf derselbe während der Ausstellung 
nicht erhöht werden. Der Verkauf der Thiere findet durch 
das Büreau statt und hat nur der auf solche Art abgeschlossene 
Verkauf Giltigkeit. Vom Verkäufer wird falls der Verkauf zu 
Stande gekommen, für Thiere eine Abgabe von 3% der Verkaufs­
summe, von leblosen Objecten t% der Verkaufssumme zu Gunsten 
der Ausstellungskasse erhoben. Für verheimlichte Verkäufe werden 
20% erhoben. Von dem Verkauf land- und forstwirthschastlicher 
Alaschinen, Geräthe und lchlsmittel wird keine Abgabe erhoben.

Auction. Die Auction beginnt am letzten Ausstellungstage 
nach \ Ahr nachmittags. Zur Auction werden nur Thiere, nicht 
leblose Ausstellungsobjecte zugelassen und zwar:

\) alle von vornherein als zur Auction, resp. verkäufllich gemel­
deten Thiere, soweit dieselben nicht vor Beginn der Auction verkauft 
worden sind und der Aussteller die zwar käufllich gemeldeten, aber 
unverkauften Thiere auf die Auction bringen will;

2) alle als unverkäuflich ausgestellten Thiere, die der Aussteller 
zur Auction bringen will, jedoch unterliegen diese einer Auctionsteuer
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von 5U Kop. pro pfcrb, resp. Kind und 25 Kop. pro Stück Klein­
vieh, welche bei der Meldung zur Auction vom Besitzer des Thieres 
im Bureau zu entrichten ist;

3) nicht ausgestellt gewesene Thiere; diese unterliegen einer 
Auctionssteuer von 5 2\bl. pro Pferd, resp. 2iind und \ Rbl. pro 
Stück Kleinvieh, welche Steuer bei der Meldung zur Auction vom 
Besitzer des Thieres im Büreau zu entrichten ist.

pst der Verkauf auf der Auction zu Stande gekommen, so zahlt 
der Verkäufer 5°/0 der Verkaufssumme zu (Gunsten der Ausstellungs­
kasse. Befreit von der Zahlung obiger Abgabe sind diejenigen, welche 
ihre Thicre zurückgekauft haben.

2väumung. Die Räumung des Ausstellungsplatzes beginnt mit 
deni Schluß der Ausstellung und muß binnen 5 Tagen beendet sein. 
Ausstellungsobjecte die während dieser Frist nicht abgeholt sind, ver­
fallen zu Gunsten der Ausstellungskasse.

Ausreichung der prämien. Die Ausreichung der zuerkannten 
preise und Diplome erfolgt am letzten Ausstellungstage durch den 
Konnte auf Grund der preisrichterprotocolle.

Prämien und Diplome, welche nicht an diesem Tage in Linpfang 
genommen worden sind, können bis spätestens zum Schluß des Jahres 
im Secretariat der gemeinnützigen und landwirthschaftlichen Gesellschaft 
für Süd-Livland (Ц —t Uhr) abgeholt werden. Line Versendung 
durch die post übernimmt der Konnte nicht.
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prdmiirte Thiere. Jn Wenden oder Dorpat prännirte 
Thiere können, wenn zur selben Alasse gemeldet, in welcher sie prämiirt 
worden, nur auf eine höhere Prämie in (Loncurrenz treten.

Prüfung — Expertise. Nachdem seitens des Eomite fest­
gestellt worden, ob die ausgestellten Thiere mit allen vom Programm 
geforderten Angaben gemeldet worden und überhaupt zur Toncurrenz 
zulässig sind, beginnt die Thätigkeit der Richter auf Grundlage eines 
Verzeichnisses, enthaltend alle zum Preisbewerb zugelassenen Thiere. 
Die Thätigkeit der Richter besteht in der Beurtheilung des Thieres, 
vorherrschend nach den an der äußern Erscheinung zu beurtheilenden 
Eigenschaften, ob ein und welcher preis dem Thier zuzuerkennen sei, 
und sind die thatsächlich guten, nicht die relativ besten 
Thiere zu prämiiren.

Geschäftsordnung der Preisrichter. Die Obmänner einer 
jeden Abtheilung bestinnnen die Ordnung der Expertise in ihrer 
Abtheilung. Jeder Gruppe der Preisrichter wird ein Achauwart 
zugelheilt. — Preisrichter, die zugleich Aussteller sind, treten für die 
Alasse, in der sie Ausstellen, als Richter ab, an ihre Stelle tritt für 
die betr. Alasse ein vom Obmann und dem Präsidenten des Ansstellunngs- 
Aomite cooptierter Richter.

In jeder Alasse wird die Prüfung durch zwei Preisrichtern und 
einen Obmann vorgenommen. Sinö die beiden Preisrichter verschie­
dener Meinung, so gicbt der Obmann zwischen den beiden Ansichten 
den Ausschlag. Der Schauwart der betreffenden Abtheilung führt das 
Protokoll und hat eine berathende Stimme.

preisvertheilung. Geldpreise dürfen nicht getheilt werden.— 
Geldpreise und Medaillen, ausgesetzt zur prämiirung in einer Alasse 
dürfen nicht zur Vermehrung programmmässiger Preise in einer andern 
Alasse verwandt werden.
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Abheilung I. Pferde.
Die Preisrichter in der Pferdeabtheilung werden vom Ausstellungs- 

Aomitö auf Vorstellung des Vereins zur Förderung der livländischen 
Pferdezucht ernannt.

Bei sehr reicher Beschickung einer Alasse mit hervorragend guten 
Thieren ist es den Preisrichtern gestattet zur Vermehrung des I. und 
П. Preises die Ausreichung diesbezüglicher Zeugnisse beim Aomitö 
zu beantragen.

Züchter. Als Züchter gilt der, dem die ^Butter des auszu­
stellenden Thieres zur Zeit der Lmpfängniß gehörte.

Aufgezogen. Als vom Aussteller aufgezogen ist anzusehen: 
ein Pferd das vor vollendeten! ersten Lebensjahre in den Besitz des 
Ausstellers übergegangen ist.

Nachweise über eigene Aufzucht und Züchtung der ausge­
stellten Pferde durch die Aussteller zc. ist der Aomite einzufordern 
berechtigt, aber nicht verpflichtet; für Aussteller bäuerlichen Standes 
gilt als Nachweis eigener Aufzucht ein Attestat der örtlichen Gemeinde­
verwaltung, welches bei der NAldung beizubringen ist.

Zutheilung zur Alasse. Die Preisrichter sind berechtigt, 
Pferde, die zum Preisbewerb in einer bestiminten Alasse angenieldet 
sind, falls dieselben in dieser Alasse nicht prämiirungswerth erscheinen, 
in einer anderen Alasse concurrieren zu lassen.

Biel düngen. Pferde sind zu einer der im Programm näher 
bezeichneten Alassen zu melden. Pferde gemeldet zu einer der 
Lollectionsklassen in Gruppe 2, Paare und Viererzüge sAlassen XVI, 
XVII, XVIII), concurrieren ipso jure auch in den Alassen für 
Zuchthengste und Zuchtstuten (Klaffen I, II, V, VI) falls sie die 
(Loncurrenzbedingungen dieser Alassen erfüllen. Die Nachkommen der 
Hengste, resp. Stuten, gemeldet zu den Familienklassen (Alassen III, 
VII, VIII), concurrieren ipso jure in den Alassen XIII, XIV, XV, 
falls sie die (Loncurrenzbedingungen dieser Alassen erfüllen.

Zu den Alassen III, VII, VIII (Familien) können auch Pferde 
verschiedener Besitzer zu einer (Lollection vereinigt werden. Die Preise 
werden dem Besitzer des Hengstes, resp. der Alutterstute ausgezahlt.



Gruppe Zuchtpferde

A. 2îcit’ und Wagenpferde mit nachweislich englischem 
Blut.

Alasse I. Hengste vor dem Juni 897 
geboren nicht unter 2 Arschin 5 Wer­
schok hoch.............................

Alasse II. Stuten, die wenigstens ein 
.sohlen normal ausgetragen und ge­
boren haben, vor dem Juni 
I897 geboren, nicht unter 2 Arschin 
2 Werschok hoch..................

Alasse III. Hengste mit nicht weniger als 
5 unmittelbaren Nachkommen, von 
denen einer wenigstens 5 Jahre alt 
sein muß.............................

Alasse IV. Zuchten, d. h. die Ausstellung 
von im Jnlandc vom Aussteller 
gezüchteten und aufgezogenen Pferden 
die in 2 auseinander folgenden Jah­
ren geboren und nicht jünger als 
2 Jahre sind........................

I . pr. II. pr. III. pr.

\ silb. \ br. Dipl.

2 silb. 2 br. Dipl.

\ silb. \ br. \ Dipl.
11. 50 Rbl. u. 25 R. u.^O R.

\ silb. \ br. Dipl, 
u. ЦХ) Rbl. u. 50 R.

B. Arbeitsschlag, qualificirt für Arbeit im Schritt 
und Trab.

Alasse V. Hengste mit nachweislich engli­
schem Blute, vor dem Juni (897 
geboren, nicht unter 2 Arschin 2 
Werschok hoch.......................

Alasse VI. Stuten, die wenigstens ein 
Sohlen normal ausgetragen und ge­
boren haben, nicht unter 2 Arschin 
hoch, vor dem \. Juni (897 geboren

\ silb. \ In. Dipl.

2 silb. 2 br. Dipl.

Alasse VII. Hengste mit nachweislich 
englischem Blut mit nicht weniger 
als 3 unmittelbaren Nachkommen, 
von denen einer wenigstens 5 Jahre 
alt sein muß....................... I silb.

u. 50 Rbl.
\ br. \ Dipl.

11. 25 R. u. 10 R.
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I. pr. TL pr. III. pr.
Alasse VIIT. Stuten mit 2 Nachkommen, 

von denen einer wenigstens 3 Jahre 
alt sein muß........................ I silb. \ br. \ Dipl.

u. 25 Rbl. u. 15 R. u. I02\.
A nm erku n g. Per Geldpreis wird nur Aussteller» bäuerlichen Standes zuerkmutt-

Alasse IX. Zuchten, d. h. die Ausstellung 
von im Inlands vom Aussteller 
gezüchteten und aufgezogenen Pferden, 
die von Hengsten mit nachweislich 
englischem Blute abstammen, in 2 
aufeinanderfolgenden Jahren gebo­
ren u. nicht jünger als 2 Jahre sind \ silb. \ br. Dipl, 

u. 100 Rbl. u. 50 2\.

C. Fohlen des Reit-, wagen- und Arbeitsschlages.

Alasse X. Fohlen aus Gruppe \ A u.
В bis 6 Monate alt.......................2 Londitionspreise à. sO Rbl.

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Alasse XL Fohlen aus Gruppe \ Л u.
В im Alter von 6—18 Monaten 2 Londitionspreise à sO Rbl. 

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Alasse XII. Fohlen aus Gruppe \ A
ii. В von s 3 Jahren . . . 2 Londitionspreise à sO Rbl. 

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Gruppe 2. chevrauchspferde.

Medaillen und Geldpreise gelangen nur in dem Falle an 
die Aussteller von Gebrauchspferden zur Dertheilung, wenn die Pferde 
von dem Aussteller aufgezogen (conf. pag. 8) sind. Im andern 
Falle erhält Aussteller nur ein Zeugniß über den ihm zuer­

kannten preis.

Das Vorfahren oder Vorreiten kann durch Herren oder 
personal geschehen. Auf Antrag des Ausstellers kann vom preisrichter- 
Lollegium dem personal für correctes vorführen der Thiere im 
Gebrauch ein Lhrenzeichen zuerkannt werden.
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Ausrüstung der Reitpferde. Reitpferde müssen unter engli­

schem Sattel vorgeritten werden; Offizieren ist es freigestellt auch 
Rlilitairsättel zu benutzen. Alle Ausschmückung ist zu vermeiden.

verlangte Leistungen der Reitpferde: Ruhiges Stehen 
beim Auf- und Absitzen, reiner Schritt, verkürzter und starker Trab, 
ruhiges Angaloppieren auf beide Hände, Aehrwendungen in diesen 
5 Gangarten.

Ausrüstung der Magen- und Arbeitspferde: Elegante 
Ausrüstung wird bei der jDrämiirung nicht berücksichtigt. Der Anspann 
muß gut passen, sauber, solid und ordentlich sein. Bei Vorführung 
von Equipagen durch personal wird eine saubere lind ordentliche 
Ausrüstung des Rutschers verlangt. Die wagen selbst fallen bei der 
Beurtheilung nicht ins Gewicht.

verlangte Leistungen der wagen- und Arbeitspferde­
Zugfestigkeit, ruhiges Halten, Anfahren im Schritt oder Trab, Anhalten, 
Wendungen, kurzer und starker Trab.

I. pr. II. pr. in. pr.
Alasse XIII. Reitpferde vor dem (. Juni 

I898 geboren, nickst unter 2 Arschin 
2 Werschok . ..... ............ .....\ silb. \ br. Dipl.

Alasse XIV. Einspännig gefahrene Wa­
genpferde vor dem (. Juni 898 
geboren, nickst unter 2 Arschin 
2 Werschok............................. \ filb. \ br. Dipl.

Alasse XV. Einspännig gefahrene Ar­
beitspferde vor dem V Juni (898 
geboren, nicht unter 2 Arschin . . ( silb. \ br. Dipl.

Alasse XVI. Zweispännig gefahrene Wa­
genpferde vor dem (. Juni (898 
geboren, nickst unter 2 Arschin 2 
Werschok, von gleicher Größe und 
Bauart, gleichem Temperament und 
gleicher Haltung.................. 1 silb. \ br. Dipl.

Alasse XVII. Zweispännig gefahrene Ar­
beitspferde vor dem V Juni (898 
geboren, nickst unter 2 Arschin, von 
gleicher Größe und Bauart, gleichem 
Temperament........................ ( silb. l br. Dipl.




